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1 EINFÜHRUNG 

Die Mitgliedstaaten sind gemäß Artikel 11 der Verordnung (EU) Nr. 543/2011 gehalten, die 

Konformitätskontrollen nach Maßgabe einer Risikoanalyse zu gestalten. 

In Deutschland zeichnen die Länder für die Kontrollen im Binnenmarkt und bei der Ausfuhr, der 

Bund für die Kontrollen bei der Einfuhr und der Wiederausfuhr verantwortlich (Anhang 1).  

Da in Deutschland der Bund und die Länder die gesetzlichen Vorgaben, einschließlich der EU-

Verordnungen, in ihrem Zuständigkeitsbereich eigenverantwortlich umsetzen, ist für das einheit-

liche Konzept einer Risikoanalyse eine einvernehmliche Vereinbarung des Bundes und der Län-

der erforderlich. Diese Vereinbarung wurde getroffen 

 für Erzeugung und Großhandel mit der "Bund-Länder-Vereinbarung über die Durchführung 

von Artikel 3 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 1148/2001 über die Kontrollen zur Einhaltung 

der Vermarktungsnormen für Obst und Gemüse" anlässlich der Besprechung der Länderrefe-

renten Gartenbau (Markt) am 12. März 2002 [Anmerkung: Die Verordnung (EG) Nr. 

1148/2001 wurde durch Verordnung (EU) Nr. 543/2011 ersetzt.],  

 für den Einzelhandel mit der "Vereinbarung zwischen Bund und Ländern über die Vorge-

hensweise bei der Kontrolle der Vermarktungsnormen für Obst und Gemüse im Einzelhan-

del" in der Fassung vom 25 Juli 2005 und  

 für den Außenhandel (Einfuhr und Ausfuhr) anlässlich der Besprechung der Länderreferen-

ten Gartenbau (Markt) am 20.11.2009. 

 für die Berichtspflicht anlässlich der Besprechung der Länderreferenten Gartenbau (Markt) 

am 30.10.2012. 

 für das Corrigendum der Fassung 2012 anlässlich der Besprechung der Länderreferenten 

Gartenbau (Markt) am 13./14.11.2013. 

Das für die Kontrollstellen geltende, bundeseinheitliche Konzept zur Risikoanalyse in den ver-

schiedenen Kontrollbereichen wird hier vorgestellt.  

2 GRUNDLAGEN DER RISIKOANALYSE 

Die Risikoanalyse soll der Struktur des Obst- und Gemüsemarktes in Deutschland gerecht wer-

den. Der Markt ist überwiegend durch den Verbrauch – und weniger durch die Erzeugung – von 

frischem Obst und Gemüse geprägt und regional sehr unterschiedlich und teilweise kleingliedrig 

strukturiert.  

Ziel der durch eine Risikoanalyse gesteuerten Konformitätskontrollen ist es, Erzeugnisse, die 

nicht den Vermarktungsnormen entsprechen, vom Frischmarkt fernzuhalten und gemäß Artikel 

11 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 543/2011 die Einhaltung der Vermarktungsnormen zu ge-

währleisten. 

2.1 Gesetzliche Grundlagen 

Artikel 10, 11 und 13 Abs. 2 der Verordnung (EU) Nr. 543/2011 sind die rechtliche Grundlage 

für die Entwicklung eines bundeseinheitlichen Systems der Risikoanalyse für Konformitätskon-

trollen im Binnenmarkt. 
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3 RISIKOANALYSE IN DEN EINZELNEN KONTROLLBEREICHEN 

3.1 Kontrolle auf der Großhandelsstufe 

Im Rahmen der Risikoanalyse sollen die Kontrollen bevorzugt an den sog. "Flaschenhälsen" des 

Handels, also auf der Stufe des Großhandels und der Verteilerzentren des Lebensmitteleinzel-

handels durchgeführt werden.  

Die Risikoanalyse auf der Großhandelsstufe bezieht sich in erster Linie auf die Händler bzw. 

deren Betriebsstätten. Dabei soll das mit Umsatz und Sortimentsbreite steigende Risiko, eine 

nicht normgerechte Ware vorzufinden, angemessen berücksichtigt werden. Dennoch sollen auch 

Unternehmen, die ein saisonales, wenige Warenarten umfassendes Geschäft betreiben, in die 

Risikoanalyse eingeschlossen werden. 

Die Bewertung des Risikos einer Betriebsstätte, nicht normgerechte Erzeugnisse anzubieten, 

feilzuhalten oder zu verkaufen, umfasst die Risikoparameter Händler, Kontrollergebnis und Er-

zeugnis.  

3.1.1 Definitionen 

3.1.1.1 Betriebsstätte 

Der in der Verordnung (EU) Nr. 543/2011 verwendete Begriff "Händler" wird im Zusammen-

hang mit der Risikoanalyse als Betriebsstätte interpretiert, an der die Ware körperlich kontrolliert 

werden kann, unabhängig davon, ob die Betriebsstätte ein selbstständiges Unternehmen oder ein 

Teil eines Unternehmens ist.  

3.1.1.2 Kontrollbesuch 

Die Gesamtheit der Kontrollen einer oder mehrerer Partien und/oder Buchprüfungen, die in ei-

nem zusammenhängenden Zeitraum in einer Betriebsstätte durchgeführt werden. 

3.1.1.3 Risikobewertung 

Die wirtschaftlichen Kenndaten eines Händlers bzw. seiner Betriebsstätte werden zur Bewertung 

des Risikos einer Vermarktung nicht normgerechter Erzeugnisse und zur Einteilung der Händ-

ler/Betriebsstätten in "Risikokategorien" gemäß Verordnung (EU) Nr. 543/2011 herangezogen. 

Im Einzelnen werden folgende Risikoparameter bewertet: 

 Betriebsart oder Stellung in der Vermarktungskette (Erzeuger, Erzeugerorganisation, Genos-

senschaft, Sortier- und Packstation, Großhandel, Verteilerzentrum), 

 Sortiment (Vollsortiment, Spartensortiment),  

 Größe (Umsatzgruppe). 

Das Ergebnis eines Kontrollbesuchs, d. h. der kontrollierten Partie(n) bildet den zweiten Teil der 

Risikobewertung. Die Summe aus den Risikopunkten "Händler" und "Kontrollergebnis des zu-

rückliegenden Kontrolljahres" ergibt die Anzahl Risikopunkte, die zur Einstufung der jeweiligen 

Betriebsstätte in die zutreffende Risikogruppe führt. 

3.1.2 Datenbank der Händler  

Gemäß Artikel 10 der Verordnung (EU) Nr. 543/2011 sollen die für die Risikoanalyse erforder-

lichen Daten zu den Händlern im Sektor Obst und Gemüse in einer Datenbank gespeichert wer-

den und für die zuständige Kontrollstelle abrufbar sein.  

In Deutschland werden die Länder bzw. ihre Kontrollstellen zunächst regionale Datenbanken 

führen.  
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Grundsätzlich gilt, dass in der regionalen Datenbank einer Kontrollstelle jede ihr bekannte Be-

triebsstätte aufgeführt ist. Ausnahmen gemäß Artikel 10 Abs. 3 werden grundsätzlich nicht an-

gewandt. 

Die Koordinierende Behörde überzeugt sich gemäß Artikel 10 Abs. 4 der Verordnung (EU) Nr. 

543/2011 von der Einheitlichkeit der Datenbankteile und ihrer Aktualisierung. Entsprechende 

Regelungen sind in der Bund-Länder-Vereinbarung enthalten. Durch eine (temporäre) Zusam-

menführung aller regionalen Datenbanken bei der Koordinierenden Behörde entsteht eine Ge-

samtliste aller in Deutschland kontrollierten Betriebsstätten. 

Gemäß der entsprechenden Bund-Länder-Vereinbarung wird im Folgenden ein einheitliches Da-

tensatzformat (Anhang 3) für die Datenbanken des Bundes und der Länder festgelegt. Damit ist 

die Kompatibilität für die Datenübermittlung gewährleistet und die Zusammenführung der Daten 

in eine Gesamt-Datenbank möglich.  

Den Kontrollstellen steht es frei, zusätzlich zu den vereinbarten Datenfeldern weitere Datenfel-

der hinzuzufügen und intern zu nutzen. 

Die für die Durchführung der Risikoanalyse erforderlichen Daten der Betriebsstätte (Betriebsart, 

Sortiment, geschätzter Umsatz) werden im Rahmen der durchgeführten Kontrollen und der 

Selbstauskünfte der Händler aktualisiert. Für die Händler besteht gemäß Artikel 10 Abs. 6 der 

Verordnung (EU) Nr. 543/2011 Auskunftspflicht.  

3.1.2.1 Status 

Mit dem Statusfeld wird der Stand der Stammdaten (Adresse und statische Risikoparameter) 

einer Betriebsstätte dokumentiert. 

Status = 0: Die Betriebsstätte wird in die Datenbank des Bundeslandes neu aufgenommen.  

Status = 1: Die Stammdaten der Betriebsstätte werden geändert. Diese Änderungen können Kor-

rekturen in der Adresse (kein Umzug), Ergänzungen der Registriernummer oder Änderungen der 

statischen Risikoparameter betreffen.  

Status = 2: Die Betriebsstätte wird in der Datenbank storniert. Die Stornierung erfolgt bei 

Schließung des Unternehmens, im Fall eines Umzugs oder ggf. bei Wechsel des Betriebsinha-

bers. Im Feld Statusdatum steht das Datum der Stornierung. 

In diesem Zusammenhang bedeutet "Löschung", dass der Datensatz und alle bisher durchgeführ-

ten Kontrollen zwar weiterhin in der Datenbank gespeichert bleiben, jedoch ab dem Datum der 

Löschung in die Risikoanalyse nicht mehr einbezogen werden. 

3.1.2.2 Statusdatum 

Im Feld Statusdatum wird das Datum der Aufnahme der Betriebsstätte in die Datenbank sowie 

seiner Löschung dokumentiert. Änderungen der Adressdaten, der statischen Risikoparameter etc. 

können vorgenommen, müssen jedoch nicht im Statusfeld dokumentiert werden.  

3.1.2.3 Registriernummer 

Gemäß Artikel 10 Abs. 5 der Verordnung (EU) Nr. 543/2011 ist jeder Betriebsstätte eine eindeu-

tige Registriernummer zuzuweisen. Die Registriernummer muss so gestaltet sein, dass bundes-

weit keine Nummer doppelt vergeben wird. 

Die Registriernummer wird gemäß Anhang 3 für jede Betriebsstätte definiert. Der Bundesland-

schlüssel, die Nummern der Regierungsbezirke, der Kreise und der Gemeinden sind für Deutsch-

land definiert und ermöglichen eine schnelle und eindeutige geographische Zuordnung.  

Die Kontrollstellen der Länder sind für die Vergabe der Registriernummern verantwortlich und 

entscheiden, inwieweit ein Abgleich mit den von ZID vergebenen Nummern erforderlich ist.  
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Vorläufig vergebene Registriernummern, müssen mit DE gefolgt vom Bundeslandschlüssel be-

ginnen. Daran anschließend kann von der Kontrollstelle beispielsweise durch einen Stern abge-

trennt eine laufende Nummer angehängt werden. Auf diese Weise können diese Betriebsstätten 

bei Meldungen an die Koordinierende Stelle eindeutig zugeordnet werden. Beispiel für eine vor-

läufige Nummer eines Betriebes in Bayern: DE09*123345. 

3.1.2.4 Name 

Für den Namen bzw. die Bezeichnung der Betriebsstätte ist ein Feld mit insgesamt 4 Untertei-

lungen (Zeilen) à 30 Zeichen vorgesehen. Die ersten 90 Zeichen sind für die Angabe der voll-

ständigen Bezeichnung der Betriebsstätte, die letzten 30 Zeichen gegebenenfalls für den Vorna-

men des Betriebsstätteninhabers reserviert. Begriffe in dieser Bezeichnung, die über 30 bzw. 60 

Zeichen hinausgehen, dürfen nicht getrennt werden, sondern sind als ganze Begriffe in die 

nächste Unterteilung (Zeile) zu schreiben. 

3.1.2.5 Betriebsstätte 

Die Angabe der Straße und der Hausnummer erfolgt in einem Feld. Das Wort "Straße" ist auszu-

schreiben. Der Ort ist immer gemäß Postleitzahlenverzeichnis anzugeben. Der Ortsteil entfällt. 

Er kann in den Datenbanken der Länder in einem gesonderten Feld geführt werden. 

3.1.2.6 Betriebsart 

Die Betriebsart definiert die Stellung der jeweiligen Betriebsstätte in der Vermarktungskette. Die 

Kontrollstellen der Länder ordnen die einzelnen Betriebsstätten der jeweiligen Betriebsart zu und 

berücksichtigen dabei sowohl die Angaben, die der Händler im Rahmen der Selbstauskunft ge-

macht hat, als auch das Ergebnis ihrer Kontrollen vor Ort.  

Erfüllt ein Betrieb gleichzeitig die Voraussetzungen für mehrere Betriebsarten, so ist er der Be-

triebsart mit der höchsten Risikopunktzahl bzw. bei Punktgleichheit der Betriebsart, in der der 

größere Umsatz erzielt wird, zuzuordnen. Anmerkung: In diesem Zusammenhang spielt eine 

Einzelhandelstätigkeit eines Händlers keine Rolle, wenn dieser gleichzeitig Großhandels- oder 

Exportfunktionen ausübt. Beispiel: ein Betrieb, der zu 90 % im Einzelhandel und zu 10 % im 

Großhandel tätig ist, wird für diese Risikoanalyse als Großhandelsbetrieb gewertet. 

Es werden folgende Betriebsarten unterschieden: 

 Einzelerzeuger / Selbstvermarkter 
Hierunter zählen Betriebsstätten, die eigene Erzeugnisse: 

– direkt an Wiederverkäufer (Groß- oder Einzelhandel) liefern. 

– direkt an die Gastronomie liefern. 

Diese direkt vermarktenden Erzeuger werden im Sinne dieser Risikoanalyse nicht als Le-

bensmitteleinzelhandel gewertet.  

Betriebsstätten, die ausschließlich ab Hof an den Endverbraucher für dessen persönlichen 

Bedarf abgeben oder an die verarbeitende Industrie liefern, fallen zwar unter diese Betriebs-

art, sind jedoch im Sinne der Risikoanalyse nicht zu berücksichtigen.  

 Erzeugerorganisationen / Erzeugerzusammenschlüsse 
Hierunter zählen Zusammenschlüsse wie Genossenschaften, Gesellschaften mit beschränkter 

Haftung usw., die eigenverantwortlich Erzeugnisse ihrer Mitglieder auf den Markt bringen.  

Die Erzeugnisse der Mitglieder werden grundsätzlich an einem zentralen Umschlagplatz der 

Erzeugerorganisation vermarktet und dort kontrolliert. 
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 Großhandelsbetriebe 

Betriebsstätten, die frisches Obst und Gemüse an Wiederverkäufer (auch Gastronomie) ver-

markten, wie z. B. Betriebe in Großmarkthallen, Import/Exportunternehmen oder Cash & 

Carry Center. 

 Sortier-, Pack- und Lagerbetriebe 

Betriebsstätten, die Erzeugnisse marktfähig herrichten (hierzu zählen auch Betriebe, die be-

reits sortierte Erzeugnisse umpacken) bzw. marktfähig aufbereitete Erzeugnisse zwischenla-

gern. 

 Handelsagenturen 

Unternehmen, die Vermittlungsgeschäfte durchführen, unterliegen nicht der Risikoanalyse. 

Es können hier nur Buchprüfungen durchgeführt werden.  

 Verteilerzentren des Lebensmitteleinzelhandels 

Betriebsstätten, die als Zentralläger des Lebensmitteleinzelhandels (LEH) fungieren.  

3.1.2.7 Sortiment 

Zur Risikobewertung des Sortiments werden nur die Produktgruppen "Obst" und "Gemüse" be-

rücksichtigt. Verarbeitungserzeugnisse und Zierpflanzen werden ausgeklammert. 

Es werden folgende Sortimente unterschieden: 

 Vollsortiment 

Bei einem Vollsortiment werden mindestens drei Warenarten aus dem Bereich Obst und/oder 

Gemüse vermarktet. 

 Spartensortiment 

Bei einem Spartensortiment werden nur eine oder höchstens zwei Warenarten vermarktet, 

wie z. B. Spargel und/oder Erdbeeren oder nur Obst bzw. nur Gemüse.  

3.1.2.8 Umsatzgruppe 

Die Größe der Betriebsstätte wird anhand ihres Umsatzes im Obst- und Gemüsesortiment auf der 

Grundlage der Selbstauskunft des Händlers oder Schätzung durch die zuständige Stelle ermittelt. 

Dabei werden die Betriebsstätten in 11 Kategorien unterteilt. Mit dieser hohen Anzahl an Um-

satzgruppen soll erreicht werden, dass alle Kontrollstellen das gleiche Betriebsgrößenraster ver-

wenden können, auch wenn sich der Anteil sehr großer oder sehr kleiner Betriebe zwischen den 

Kontrollstellen wesentlich unterscheidet.  

3.1.2.9 Kontrollergebnis 

Das Kontrollergebnis enthält: 

 den Durchschnitt aller innerhalb des zurückliegenden Kalenderjahres bei Kontrollen erziel-

ten variablen Risikopunkte. Ist im Vorjahr keine Kontrolle erfolgt, so werden die Kontrol-

len des jüngsten, ggf. länger als ein Jahr zurückliegenden Kontrolljahres herangezogen.  

 die Anzahl der variablen Risikopunkte (0 bis 50), die sich aus dem Kontrollergebnis des 

letzten Kontrollbesuchs ergeben. Diese Kontrolle ist bereits im Datenfeld "variable Risiko-

punkte für Kontrollergebnis im Kalenderjahr" enthalten, wird jedoch nochmals gesondert 

aufgeführt, um eine präzise Information über die Einhaltung der Vermarktungsnormen 

beim letzten Kontrollbesuch zu geben. 

 das Datum des letzten (jüngsten) Kontrollbesuchs, unabhängig davon, wie lange dieser 

Kontrollbesuch zurückliegt.  
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3.1.2.10 Gesamt-Risikopunkte 

In diesem Feld wird die Summe aus den statischen Risikopunkten und dem Durchschnittswert 

der Kontrollen des zurückliegenden Kalenderjahres, d. h. der im Feld "variable Risikopunkte für 

Kontrollergebnis des letzten Kalenderjahres" eingetragenen Zahl, angezeigt. 

3.1.2.11 Risikogruppe 

Das Feld "Risikogruppe" enthält die Einstufung der Betriebsstätten in die Risikogruppen A, B 

oder C.  

3.1.3 Risikoparameter 

3.1.3.1 Händler 

Bei der Vermarktung von Obst und Gemüse ist das Risiko eines Angebots nicht normgerechter 

Erzeugnisse deutlich von den Händlern beeinflusst. Die Verlässlichkeit von Händlern bzw. das 

von ihnen ausgehende Risiko wird von der Betriebsart, dem Sortiment  und dem Umsatz beein-

flusst. 

Der Begriff Händler meint im Zusammenhang mit der Risikoanalyse die Betriebsstätten (s. 

3.1.1.1). Dabei soll das mit Umsatz und Sortimentsbreite steigende Risiko, eine nicht normge-

rechte Ware vorzufinden, angemessen berücksichtigt werden. Dennoch sollen auch Händler, die 

ein saisonales, wenige Warenarten umfassendes Geschäft betreiben, in die Risikoanalyse einge-

schlossen werden. 

3.1.3.1.1 Betriebsart 

Für die "Betriebsart" werden zwischen 10 und 20 Risikopunkte vergeben. Die Risikobewertung 

sieht grundsätzlich höhere Risikopunkte bei Erstinverkehrbringern vor. Dies trägt der Analyse 

Rechnung, wonach das Risiko an den sog. "Flaschenhälsen" besonders hoch ist. 

Betriebsart Kennziffer Risikopunkte 

Erzeuger / Selbstvermarkter 1 10 

Erzeugerorganisationen / Erzeugerzusammenschlüsse 2 20 

Sortier-, Pack- und Lagerbetrieb 3 15 

Großhandelsbetrieb 4 15 

Handelsagentur 5 entfällt 

Verteilerzentrum des Lebensmitteleinzelhandels 6 20 

3.1.3.1.2 Sortiment  

Mit steigender Sortimentsbreite wird eine Erhöhung des Risikos unterstellt. Es wird zwischen 

Voll- und Spartensortiment unterschieden und diese Sortimente werden mit Risikopunkten be-

wertet. 

Sortiment Kennziffer Risikopunkte 

Spartensortiment (bis 2 Erzeugnisse)  1 5 

Vollsortiment  3 10 

3.1.3.1.3 Umsatz  

Die Risikopunkte werden entsprechend dem geschätzten Jahresumsatz vergeben. Für die Einstu-

fung wird aus Vereinfachungsgründen der Jahresumsatz des sog. "Grünen Sortiments" (Obst, 

Gemüse, Kartoffeln, Zitrus- und Südfrüchte, jedoch ohne Verarbeitungserzeugnisse und Zier-

pflanzen) des letzten abgeschlossenen Wirtschaftsjahrs zu Grunde gelegt. Liegen für ein Unter-
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nehmen lediglich Schätzwerte für die jährlich umgeschlagene Menge vor, kann der Jahresumsatz 

mit dem Faktor 1 kg Ware = 0,75 € näherungsweise berechnet werden. 

Umsatz in € Kennziffer Risikopunkte 

bis  50.000 1 0 

50.000 - 100.000 2 0 

100.000 - 200.000 3 1 

200.000 - 400.000 4 2 

400.000 - 800.000 5 3 

800.000 - 1,5 Mio. 6 6 

1,5 Mio. - 3,0 Mio. 7 8 

3,0 Mio. - 6,0 Mio. 8 12 

6,0 Mio. - 12,0 Mio. 9 15 

12,0 Mio. - 25,0 Mio. 10 18 

25,0 Mio.  - 50,0 Mio. und mehr 11 20 

3.1.3.2 Kontrollergebnis 

Die Konformitätskontrolle ist eine Tätigkeit, mit der die Einhaltung der Vermarktungsnormen 

erfasst wird. Das Kontrollergebnis ist daher ein besonders wichtiger Parameter für die Risikoana-

lyse.  

3.1.3.2.1 Kontrollergebnis der kontrollierten Partie(n) 

Während eines Kontrollbesuchs werden einzelne Partien einer Konformitätskontrolle unterzo-

gen. Die Zahl der pro Kontrollbesuch kontrollierten Partien ist dabei nicht festgelegt. Bei der 

Beurteilung einer Betriebsstätte soll nicht nur bewertet werden, ob eine oder mehrere Partien 

wegen Nichteinhaltung der Vermarktungsnormen beanstandet wurden, sondern – im Falle einer 

Beanstandung – auch die Schwere der festgestellten Verstöße gegen die Normen. Bei der Eintei-

lung dieser Verstöße in Risikogruppen wird die von der EU-Kommission zum kodierten Infor-

mationsaustausch vorgegebene Einteilung in Gruppen von Mängeln zu Grunde gelegt. Eine aus-

führliche Liste zur Zuordnung und Codierung von Mängeln ist in Anhang 6 dargestellt. 

Verstöße gegen Mindesteigenschaften (Kennziffer 2, 3, 6 und 8) sowie die falsche Angabe des 

Ursprungslandes werden grundsätzlich höher bewertet als Verstöße gegen Klassenkriterien oder 

sonstige Kennzeichnungsmängel. Die Vergabe der Risikopunkte erfolgt unabhängig von Fahr-

lässigkeit oder Vorsatz. 

Beanstandungsgrund Kennziffer Risikopunkte 

Haut- und Schalenfehler 1 30 

Krankheit und Fäulnis 2 50 

Physiologische Mängel 3 50 

Falsche Größensortierung 4 30 

Formfehler 5 30 

Mängel in Sauberkeit 6 50 

Farbfehler 7 30 

Mängel in Reife und Entwicklung 8 50 

Aufmachungsmängel 9 30 

Kennzeichnungsmängel * 

Falsche Angabe des Ursprungslandes 

10 

1051 

30 

50 

Ohne Mängel 11 0 

*) einschließlich Kennzeichnungsmängel in den Warenbegleitpapieren  
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Jede kontrollierte Partie wird einzeln gewertet, wobei im Falle von mehr als einem festgestellten 

Mangel jeweils nur der Mangel mit der höchsten Risikopunktzahl in die Berechnung der Risiko-

punkte eingeht. 

3.1.3.2.2 Kontrollergebnis des Kontrollbesuchs 

Die im Rahmen eines Kontrollbesuchs für die Konformitätskontrollen der einzelnen Partien er-

mittelten Risikopunkte werden addiert und durch die Anzahl der insgesamt kontrollierten Partien 

dividiert; das Ergebnis wird kaufmännisch auf ganze Zahlen gerundet. Hieraus ergibt sich eine 

Punktesumme für die durchschnittliche Schwere der festgestellten Verstöße zwischen 0 und 50 

Punkten.  

Für Kontrollbesuche, bei denen die Konformitätskontrolle nur normgerechte Partien ergab, wer-

den 0 Risikopunkte notiert. 

3.1.3.2.3 Kontrollergebnis des zurückliegenden Kalenderjahres 

Für die Risikopunkte des zurückliegenden Kalenderjahres werden die für die in diesem Jahr 

durchgeführten Kontrollbesuche vergebenen Risikopunkte addiert und durch die Anzahl der in 

diesem Zeitraum bei der Betriebsstätte durchgeführten Kontrollbesuche dividiert. Wurden im 

zurückliegenden Kalenderjahr keine Kontrollbesuche durchgeführt, sind in dem Feld die Risiko-

punkte des jüngsten Kontrolljahres verrechnet. Um welches Jahr es sich handelt, ergibt sich aus 

dem Feld „Datum der letzten Kontrolle“. 

Liegen für eine Betriebsstätte noch keine Kontrolldaten vor, bleibt dieses Feld frei. 

3.1.4 Risikobewertung der Betriebsstätte 

Die Höhe des Risikos im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 543/2011 wird für jede Betriebsstätte 

durch eine Punktzahl ausgedrückt. Insgesamt können je Betriebsstätte bis zu 100 Risikopunkte 

(100 Punkte = höchstes Risiko) vergeben werden. Dabei werden maximal 50 Punkte für den Ri-

sikoparameter "Händler" und maximal 50 Punkte für den Risikoparameter "Kontrollergebnis" 

vergeben. 

Die Anzahl der Risikopunkte dient der Einstufung der Betriebsstätten in Risikogruppen, denen 

eine bestimmte Kontrollhäufigkeit zugeordnet ist. Betriebsstätten mit hohem Risiko werden häu-

figer kontrolliert als solche mit geringem Risiko.  

Die Betriebsstätten werden entsprechend ihrer Risikogruppe in aufsteigender Reihenfolge sor-

tiert. Die Grenzen zwischen Risikogruppe A und B bzw. B und C werden so gewählt, dass ma-

ximal ein Viertel der Betriebsstätten in Risikogruppe A (= die besten Betriebsstätten) und maxi-

mal ein Viertel der Betriebsstätten in Risikogruppe C (= die schlechtesten Betriebsstätten) einge-

stuft wird. Die übrigen Betriebsstätten werden in Risikogruppe B eingestuft. Die Einteilung der 

Betriebsstätten in Risikogruppen wird am Beginn des Kontrolljahres (Kalenderjahr) vorgenom-

men und gilt für das gesamte Kontrolljahr.  

3.1.5 Kontrollhäufigkeit 

Für die einzelnen Risikogruppen wird folgende Mindestkontrollhäufigkeit für Kontrollbesuche 

festgelegt: 

Risikogruppe Mindestkontrollhäufigkeit im Kalenderjahr 

A 0,1 Kontrollbesuche, d. h. mind. 10 % der Betriebsstätten werden kontrolliert 

B 0,5 Kontrollbesuche, d.h. mind. 50 % der Betriebsstätten werden kontrolliert 

C 3 Kontrollbesuche je Betriebsstätte 
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Beanstandungen und andere Auffälligkeiten im Rahmen der Kontrollbesuche haben eine ange-

messene Anzahl von Nach- oder Folgekontrollen zur Folge.  

3.1.6 Konformitätskontrolle nach Maßgabe der Risikoanalyse 

Der Kontrolleur verschafft sich bei seinem Kontrollbesuch in der Betriebsstätte zunächst einen 

Überblick über die vorhandenen Partien und wählt danach für eine Konformitätskontrolle aus: 

– Partien, die mutmaßlich nicht den Vermarktungsnormen entsprechen 

– Partien, deren Erzeugnisse von den Ländern mit einem erhöhten Risiko belegt werden. 

Mit diesem Vorgehen werden zielgerichtet die risikobehafteten Erzeugnisse und Partien kontrol-

liert, woraus ein hoher Prozentsatz an nicht-normgerechten Partien resultieren kann.  

Probenahme und Kontrolle erfolgen gemäß Anhang V der Verordnung (EU) Nr. 543/2011. Da-

bei ist zu beachten, dass im Falle einer Beanstandung mindestens die in Abschnitt 2.5 geforderte 

Stichprobengröße eingehalten und im Rahmen einer körperlichen Kontrolle ausgewertet wird. Im 

Falle von augenscheinlich normgerechten Partien kann diese Mindest-Stichprobengröße unter-

schritten werden. Das Ergebnis der Konformitätskontrollen wird dokumentiert. 

3.2 Kontrolle auf der Einzelhandelsstufe 

Lebensmitteleinzelhandel sind Betriebsstätten, die frisches Obst und Gemüse an Endverbraucher 

vermarkten. Darunter sind auch direkt vermarktende Erzeuger zu verstehen, die eigene und ggf. 

zugekaufte Ware an Endverbraucher vermarkten. Im Übrigen gelten für die Kontrolle auf der 

Einzelhandelsstufe die Definitionen 3.1.1.1 Betriebsstätte und 3.1.1.2 Kontrollbesuch. 

Gemäß Artikel 10 Abs. 3 Nr. b der Verordnung (EU) Nr. 543/2011 kann auf die Kontrolle der 

Vermarktungsnormen im Einzelhandel auf Grundlage einer Risikoanalyse auch verzichtet und 

die Kontrolle auf die anderen Handelsstufen konzentriert werden.  

Bei der Ausgestaltung des Kontrollsystems im Einzelhandel ist den Vorschriften des Gemein-

schaftsrechts einerseits und den unterschiedlichen Gegebenheiten auf Länderebene in der Orga-

nisation und den Zuständigkeiten sowie der Personalausstattung andererseits Rechnung zu tra-

gen. Dabei bilden die Erkenntnisse aus den im Großhandel durchgeführten Kontrollen und den 

dort festgestellten Risiken den Anknüpfungspunkt für die Kontrollen auf Einzelhandelsebene. 

Vor diesem Hintergrund sind die Kontrollen im Einzelhandel im Sinne einer Strukturierung und 

Organisation bestehender Kapazitäten bei höchst möglicher Effizienz zu gestalten. 

– Auf eine separate Datenbank der Händler gemäß 3.1.2 und Anhang 3 kann auf der Einzel-

handelsstufe verzichtet werden, wenn die Händler bereits bei der Lebensmittelüberwa-

chung in einer Form registriert sind, die eine Risikoanalyse im Sinne der Verordnung (EU) 

Nr. 543/2011 zulässt. 

Sofern eine Datenbank gemäß 3.1.2 verwendet wird, erhalten Betriebsstätten des Lebens-

mitteleinzelhandels die Kennziffer 7. Die Zuweisung von Risikopunkten bei statischen und 

variablen Risikoparametern ist wahlfrei. 

– Die Erkenntnisse aus den im Großhandel durchgeführten Kontrollen werden für gezielte 

Kontrollen im Einzelhandel genutzt und durch Erkenntnisse aus aktuellen Marktinformati-

onen, die auf besondere Risikoschwerpunkte hinweisen, ergänzt. 

– Die Kontrolle der Vermarktungsnormen auf Einzelhandelsebene wird zunächst auf die 

Mindesteigenschaften und die Kennzeichnungsvorschriften konzentriert. Das bedeutet 

nicht, dass die übrigen Anforderungen ausgeschlossen werden. Als Kontrollhilfen stellt die 
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BLE Checklisten (Muster in Anhang 2) auf www.ble.de / Kontrolle / Qualitätskontrolle / 

Vermarktungsnormen zur Verfügung. 

– Die Festlegung einer Mindestkontrolldichte wird erst nach Vorliegen von aussagekräftigem 

Datenmaterial vorgenommen. 

– Die BLE führt auf Anforderung Schulungen speziell für Lebensmittelkontrolleure durch. 

Die Länder können für eigene Zwecke darüber hinausgehende Regelungen treffen. 

3.3 Kontrolle auf der Stufe der Ausfuhr 

Bei der Ausfuhr kann die Risikobewertung händler- und/oder erzeugnisbezogen erfolgen. Gemäß 

Artikel 13 der Verordnung (EU) Nr. 543/2011 fallen Erzeugnisse, die der allgemeinen Vermark-

tungsnorm unterliegen, unter die Konformitätskontrolle, wenn dies aufgrund einer Risikoanalyse 

für erforderlich gehalten wird. 

3.3.1 Ausfuhr von – Mischsendungen (deutsche und nicht-deutsche Erzeugnisse) 

Die nach Landesrecht zuständige Kontrollestelle und die Bundesanstalt für Landwirtschaft und 

Ernährung verständigen sich bei Ausfuhrsendungen, die sowohl deutsche als auch nicht-deutsche 

Erzeugnisse umfassen, über die Kontrolle der jeweiligen Sendung und gewährleisten, dass zu der 

jeweiligen Sendung ein einheitliches Votum bezüglich Kontrolle oder Verzicht ausgesprochen 

wird. Im Falle einer Kontrolle wird im Rahmen der Amtshilfe die Kontrolle durch nur eine Be-

hörde ermöglicht.  

3.4 Kontrolle auf der Stufe der Einfuhr 

Bei der Einfuhr spielt die Risikobewertung des Importeurs bzw. seiner Betriebsstätte eine unter-

geordnete Rolle, da der Importeur vor der zollrechtlichen Abfertigung keinen Einfluss auf die 

Einhaltung der Norm des von ihm eingeführten Erzeugnisses nehmen kann. Die Risikoparameter 

Erzeugnis, Ursprungsland, Exporteur/Packer, Empfänger, Kontrollort oder saisonale Faktoren 

bzw. Transportbedingungen haben bei der Einfuhr einen größeren Einfluss auf das Risiko.  

3.4.1 Risikobewertung des Erzeugnisses 

Zur Bewertung des Risikos, das ein nicht normgerechtes Erzeugnis eingeführt werden könnte, 

werden die Kontrollergebnisse der drei zurückliegenden Kontrolljahre herangezogen. Durch die 

gewählte Zeitspanne werden die saisonalen und regionalen Schwankungen aufgefangen. Für 

jedes kontrollierte Erzeugnis wird der auf die kontrollierte Menge bezogene Prozentsatz an Be-

anstandungen berechnet.  

Risikogruppe A: Erzeugnisse mit einer Beanstandungsquote von höchstens 1 %. Sofern diese 

Einteilung auf Erzeugnisse zutrifft, die einer speziellen Vermarktungsnorm unterliegen, werden 

diese gemäß Artikel 11 Abs. 2 der Verordnung (EU) Nr. 543/2011 jedoch in Risikogruppe B 

eingestuft.  

Risikogruppe B: Erzeugnisse mit einer Beanstandungsquote größer 1 % und höchstens 5 %. 

Risikogruppe C: Erzeugnisse mit einer Beanstandungsquote größer 5 %. In die Risikogruppe C 

kann jährlich ein Erzeugnis aus der Risikogruppe A aufgenommen werden, das in Einfuhr und 

Verbrauch von Bedeutung ist und bisher nicht kontrolliert wurde. 

Partien mit einem Nettogewicht kleiner/gleich 300 kg sowie Muster für Messen und Ausstellun-

gen (kein Verkauf) werden nicht kontrolliert, unabhängig davon, in welche Risikogruppe sie 

fallen. 
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Die Einteilung gilt für ein Kalenderjahr. 

3.4.2 Kontrollhäufigkeit 

Erzeugnisse der Risikogruppe A werden grundsätzlich nicht kontrolliert, es sei denn es besteht 

ein Verdacht auf Nichteinhaltung der geltenden Vermarktungsnorm.  

Bei Erzeugnissen der Risikogruppe B werden mindestens 5 % der mutmaßlich zur Einfuhr ge-

stellten Partien kontrolliert; bei geringen Einfuhren jedoch mindestens 5 Partien.  

Bei Erzeugnissen der Risikogruppe C werden mindestens 10 % der mutmaßlich zur Einfuhr ge-

stellten Partien kontrolliert; bei geringen Einfuhren jedoch mindestens 5 Partien. 

Beanstandungen und andere Auffälligkeiten im Rahmen der Kontrollen haben eine angemessene 

Anzahl von Nach- oder Folgekontrollen zur Folge.  

4 BERICHTSPFLICHTEN 

4.1 Einheitlichkeit der Händler-Datenbanken 

Die regionalen Datenbanken sollen gemäß Artikel 10 Abs. 4 der Verordnung (EU) Nr. 543/2011 

regelmäßig auf Einheitlichkeit und Aktualisierung geprüft werden. Zu diesem Zweck sind die 

Länder gemäß Bund-Länder-Vereinbarung verpflichtet, der Koordinierenden Behörde jährlich 

über Struktur und Aktualität ihrer Datenbanken zu berichten. Zur Erfüllung dieser Berichts-

pflicht übergeben die Länder ausgewählte Daten zur Einteilung der Betriebsstätten in Risiko-

gruppen und der durchgeführten Kontrollen an die BLE. Der Datensatzaufbau für die 

Übergabedatei der Adress- und Risikodaten von mit Obst und Gemüse handelnden Unternehmen 

folgt Anhang 3, Nr. 1-13 und 17.  

Dieser Bericht ist verpflichtend für die Handelsstufen Erzeugung, Großhandel, Verteilzentren 

des Lebensmitteleinzelhandels und Agenturen sowie die Ausfuhr. 

Er ist freiwillig für die Einzelhandelsstufe und wird empfohlen für Kontrollstellen, die auf dieser 

Handelsstufe eine Händlerdatenbank nach der in diesem Leitfaden vereinbarten Struktur führen. 

Die Koordinierende Behörde wertet die Meldungen der Länder aus und übermittelt die Auswer-

tung über das BMELV an die Länderreferenten Gartenbau (Markt).  

4.2 Information der Kontrolleure 

Die Kontrolleure der amtlichen Kontrollstellen werden mit dem "Wochenbericht der Qualitäts-

kontrolle" über Feststellungen im Rahmen der Qualitätskontrolle bei Obst und Gemüse infor-

miert. Der Wochenbericht wird von der Koordinierenden Behörde herausgegeben und erscheint 

in der Regel wöchentlich. Er ist kostenfrei und nur für amtliche Kontrolleure bestimmt. Der Ver-

sand erfolgt per E-Mail. 

Bestelladresse:  Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung 

Referat 223 

53168 Bonn 

E-Mail: qualitaetskontrolle@ble.de 

Fax: 0228-996845-3945 

Tel: 0228-996845-3367 oder -3927 
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4.3 Meldung nicht-normgerechter Partien 

Gemäß Artikel 18 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 543/2011 informieren die Kontrollstellen der 

Länder die Koordinierende Behörde zeitnah – und möglichst auf elektronischem Weg – über 

nicht normgerechte Partien, die bereits bei Abgang als nicht normgerecht hätten festgestellt wer-

den können und die auf der Stufe des Großhandels und der Verteilerzentren beanstandet wurden. 

Die Meldung erfolgt unabhängig von der nachfolgenden Ahndung. 

Die Meldung enthält mindestens folgende Informationen:  

– Datum der Kontrolle, Ort der Kontrolle (PLZ, Ort, Straße und Hausnummer oder Postfach, 

Handelsstufe, Aktenzeichen, Kontrolldienst;  

– Identifizierung der Partie (z. B. Losnummer), Transportmittel, Kennnummer des Transport-

mittels, Packer, Exporteur und/oder Besitzer, Empfänger mit Name und Adresse inkl. Land; 

– Art des Erzeugnisses, Ursprung, Anzahl Packstücke, Nettogewicht der Partie in kg, gekenn-

zeichnete Sorte oder Handelstyp, gekennzeichnete Klasse, gekennzeichnete Größe, Nummer 

der Export-Kontrollbescheinigung sofern vorhanden; 

– Art des Mangels (gemäß Anhang 6), festgestellter Prozentsatz; 

– Folgemaßnahmen (z. B. Aufbereitung, Kennzeichnung, Abstufung, Rücksendung) 

– Bemerkung (freier Text). 

Die Meldungen der Kontrollstellen werden von der BLE zeitnah in das Datenportal der EU-

Kommission eingestellt und von dort an die Kontrolldienste der Mitgliedstaaten weitergeleitet.  

4.4 Jahresbericht der Kontrolle 

Die Mitgliedstaaten sind gemäß Artikel 18 Abs. 4 der VO (EU) Nr. 543/2011 gehalten, "der 

Kommission und den anderen Mitgliedstaaten die zusammengefassten Ergebnisse der Kontrollen 

auf allen Handelsstufen in einem bestimmten Jahr bis zum 30. Juni des darauf folgenden Jahres" 

mitzuteilen.  

4.4.1 Erzeugung, Großhandel, Verteilzentren des Einzelhandels, Ausfuhr und Einfuhr 

Die Kontrollstellen der Länder und des Bundes stellen für diesen Bericht ihre Daten nach fol-

gendem Muster zusammen: 

1) Die auf der jeweiligen Handelsstufe tätigen Kontrolleure.  

Dabei sollte die Anzahl der in der Obst- und Gemüse-Konformitätskontrolle tätigen Kontrol-

leure möglichst als Voll-AK angegeben werden. (Beispiel: Ein Kontrolleur, der nur 20 % 

seiner Arbeitszeit in der Konformitätskontrolle gearbeitet hat, wird nur als 0,2 AK gemel-

det.)  

2) Die allgemeinen Daten der Kontrolle gemäß Anhang 3, Nr. 14 und 16 sowie die Anzahl Be-

triebsstätten gemäß Nr. 7 und 8.  

3) Die auf die Erzeugnisse bezogenen Daten der Kontrolle gemäß Anhang 4.  

Beanstandungen werden in DVQK grundsätzlich als Exaktkontrollen erfasst. Lediglich die 

Beanstandungen im LEH, Beanstandungen von kleinen Partien und Partien, die sofort zu-

rückgeschickt werden und keine weitere Maßnahme der Kontrolleure erfordern, können al-

ternativ als Sichtkontrolle erfasst werden.  

Normgerechte Partien werden erfasst, wenn dieser Feststellung eine körperliche Kontrolle 

vorausging, d. h. pro Partie wurden mindestens drei Packstücke aus verschiedenen Lagen 
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der Partie entnommen, ausgepackt und kontrolliert. Die Erfassung kann in DVQK als 

Exaktkontrolle einschließlich Nutzung der Beschaufunktion oder über die Funktion Sicht-

kontrolle erfolgen. Bei Exaktkontrollen und der Nutzung der Beschaufunktion sind die Ur-

sprungsländer anzugeben. Bei Sammeleingabe mehrerer Partien über die Funktion "Sicht-

kontrolle" kann auf die Eingabe der Ursprungsländer verzichtet werden. 

4.4.2 Einzelhandel 

Die Länder berichten von ihren Kontrollen auf der Einzelhandelsstufe mindestens Folgendes: 

1) Anzahl der Kontrolleure (s. Anmerkung zu Nr. 4.4.1 Punkt 1) 

2) Anzahl der Betriebsstätten mit Obst- und/oder Gemüsehandel 

3) Anzahl der Kontrollbesuche 

4) Anzahl der nicht normgerechten Partien – aufgeschlüsselt nach 

– Verstößen gegen die Mindesteigenschaften 

– Verstößen gegen die Kennzeichnungsvorschriften 

– Verstößen gegen sonstige Vorschriften der Vermarktungsnormen. 

Es ist nicht zwingend erforderlich, bei den Verstößen das Ursprungsland anzugeben, da die 

auf dieser Handelsstufe festgestellten Mängel in der Regel nicht dem Ursprungsland anzulas-

ten sind. 

5) Anzahl der kontrollierten Partien ggf. aufgegliedert nach Erzeugnissen (wahlfrei). 

Die Meldung für die Einzelhandelsstufe kann formlos oder mittels Anhang 5 erfolgen. Ersatz-

weise kann die Meldung nach dem Muster der Anhänge 3 und 4 vorgenommen werden, wenn 

dies die technische Ausstattung der Kontrollstelle zulässt. 

4.4.3 Meldefristen 

Die Meldungen gemäß 4.1 und 4.4 werden spätestens bis 30. März des Folgejahres an die Ko-

ordinierende Behörde gemeldet:  

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung 

Referat 223 

53168 Bonn 

QUALITAETSKONTROLLE@BLE.DE 

Die Koordinierende Behörde übermittelt den Gesamtbericht des Bundes und der Länder an die 

EU-Kommission und über das BMELV an die Länderreferenten Gartenbau (Markt) bis spätes-

tens 30. Juni. 

4.5 Meldung zum System der Risikoanalyse 

Die Koordinierende Behörde informiert die EU-Kommission durch die jeweils aktuelle Version 

des "Leitfadens zur Risikoanalyse gemäß Artikel 11 und zu Berichtspflichten gemäß Artikel 10 

(4) und 18 der Verordnung (EU) Nr. 543/2011 in Deutschland" über die Vereinbarungen zur 

Risikoanalyse und die auf den einzelnen Handelsstufen (außer Einzelhandel) tätigen Kontroll-

stellen. 
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4.6 Evaluierung der Risikoanalyse 

Die Erfahrungen aus der Risikoanalyse werden regelmäßig ausgetauscht und erforderliche An-

passungen vorgenommen. 
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ANHANG 1 – LISTE DER KONTROLLSTELLEN 

Koordinierende Behörde und 

Kontrollstelle für Einfuhr und Wiederausfuhr 

 

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung 

Referat 223 

Deichmanns Aue 29 

53179 Bonn 

Postanschrift: 

53168 Bonn 

qualitaetskontrolle@ble.de  

 

 

Kontrollstellen der Länder auf den Stufen Erzeugung, Großhandel und Ausfuhr 

Baden-Württemberg  

Regierungspräsidium Stuttgart 

Referat 34 

Ruppmannstraße 21 

70565 Stuttgart 

Postfach 80 07 09 

70507 Stuttgart 

Regierungspräsidium Karlsruhe 

Referat 34 

Schlossplatz 1-3 

76131 Karlsruhe 

Postanschrift: 

76247 Karlsruhe 

Regierungspräsidium Tübingen 

Referat 34 

Konrad-Adenauer-Straße 20 

72072 Tübingen 

Postfach 26 66 

72016 Tübingen 

Regierungspräsidium Freiburg 

Referat 34  

Bertoldstraße 43 

79098 Freiburg i. Br. 

Postfach 

79083 Freiburg i. Br. 

Bayern  

Bayerische Landesanstalt 

für Landwirtschaft 

Institut für Ernährungswirtschaft 

Menzinger Straße 54 

80638 München 

Postfach 95 01 40 

81517 München 

 

Berlin  

Senatsverwaltung für 

Justiz und Verbraucherschutz 

Salzburger Straße 21-25 

10825 Berlin 

 

Brandenburg  

Landesamt für ländliche Entwicklung, Landwirt-

schaft und Flurneuordnung 

Referat 45  

Neue Chaussee 6 

14550 Groß Kreutz (Havel)  
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Bremen  

Niedersächsisches Landesamt für  

Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit 

Dez. 43 – Marktüberwachung 

Röverskamp 5 

26203 Wardenburg  

 

Hamburg  

Freie und Hansestadt Hamburg 

Behörde für Wirtschaft und Arbeit  

WL/A 36 

Alter Steinweg 4 

20459 Hamburg 

Postfach 11 21 09 

20421 Hamburg 

 

Hessen  

Regierungspräsidium Gießen  

Dezernat 51.2 

Schanzenfeldstraße 8 

35578 Wetzlar 

Postfach 21 69 

35531 Wetzlar 

 

Mecklenburg-Vorpommern  

Landesamt für Landwirtschaft 

Lebensmittelsicherheit und Fischerei 

Abteilung 6 

Thierfelderstraße 18 

18059 Rostock 

 

Niedersachsen  

Niedersächsisches Landesamt für  

Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit 

Dez. 43 – Marktüberwachung 

Röverskamp 5 

26203 Wardenburg 

Nur Ausfuhr: 

Landwirtschaftskammer Niedersachsen 

Fachbereich 5.5 

Heisterbergallee 12 

30453 Hannover  

Nordrhein-Westfalen  

Landesamt für Natur, Umwelt und  

Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen  

(LANUV) 

Fachbereich 82 - Marktüberwachung 

Leibnizstr. 10 

45659 Recklinghausen 

Postfach 10 10 52 

45610 Recklinghausen 

Nur Ausfuhr: 

Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen 

Referat Gartenbau 

Siebengebirgsstraße 200 

53229 Bonn 

 

Rheinland-Pfalz  

Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion  

Willy Brandt-Platz 3 

54290 Trier 

Postfach 1320 

54203 Trier 

Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion  

Südallee 15-19 

56068 Koblenz 
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Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion  

Friedrich-Ebert-Straße 14 

67433 Neustadt/W. 

 

Saarland  

Landwirtschaftskammer für das Saarland 

Dillinger Straße 67 

66822 Lebach 

 

Sachsen  

Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft 

und Geologie 

Referat 35 

Zur Wetterwarte 11 

01109 Dresden 

Postfach 80 01 32 

01101 Dresden 

 

Sachsen-Anhalt  

Landeshauptstadt Magdeburg 

Alter Markt 6 

39104 Magdeburg 

Postanschrift: 39090 Magdeburg 

Stadt Halle (Saale) 

Marktplatz 1 

06108 Halle (Saale) 

Postanschrift: 06100 Halle (Saale) 

Stadt Dessau-Roßlau 

Zerbster Straße 4 

06844 Dessau-Roßlau 

Postanschrift: Postfach 1425 

06813 Dessau-Roßlau  

Kontrollen erfolgen durch den Kontrolldienst des 

Landkreises Wittenberg 

Altmarkkreis Salzwedel 

Karl-Marx-Straße 32 

29410 Salzwedel 

Postanschrift: Postfach 24 

29401 Salzwedel 

Landkreis Anhalt-Bitterfeld 

Am Flugplatz 1 

06366 Köthen (Anhalt) 

Postanschrift: 06359 Köthen (Anhalt) 

 

Landkreis Börde 

Gerikestraße 104 

39340 Haldensleben 

Postanschrift: Postfach 100153 

39331 Haldensleben 

Burgenlandkreis 

Schönburger Straße 41 

06618 Naumburg (Saale) 

Postanschrift: Postfach 1151 

06601 Naumburg (Saale) 

Landkreis Harz 

Friedrich-Ebert-Straße 42 

38820 Halberstadt 

Postanschrift: Postfach 1542 

38805 Halberstadt 

Landkreis Jerichower Land 

Bahnhofstraße 9 

39288 Burg 

Postanschrift: Postfach 1131 

39281 Burg 
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Sachsen-Anhalt (Fortsetzung)  

Landkreis Mansfeld-Südharz 

Rudolf-Breitscheid-Straße 20/22 

06526 Sangerhausen 

Postanschrift: Postfach 35 

06511 Sangerhausen 

Saalekreis 

Domplatz 9 

06217 Merseburg 

Postanschrift: Postfach 1454 

06204 Merseburg 

Salzlandkreis 

Karlsplatz 37 

06406 Bernburg (Saale) 

Postanschrift: 06400 Bernburg (Saale) 

Landkreis Stendal 

Hospitalstraße 1-2 

39576 Stendal 

Postanschrift: Postfach 101455 

39554 Stendal 

Landkreis Wittenberg 

Breitscheidstraße 4 

06886 Lutherstadt Wittenberg 

Postanschrift: Postfach 251 

06872 Lutherstadt Wittenberg 

 

Schleswig-Holstein  

Landeslabor Schleswig-Holstein 

Geschäftsbereich 3 

Max-Eyth-Straße 5 

24537 Neumünster 

Nur Ausfuhr: 

Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein 

Abteilung Pflanzenbau / Landtechnik 

Am Kamp 9 

24783 Osterrönfeld 

Thüringen  

Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft 

Referat 630 

Naumburger Straße 98 

07743 Jena 

Postfach 100 262 

07702 Jena 
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ANHANG 2 – CHECKLISTE FÜR KONFORMITÄTSKONTROLLEN – BEISPIEL ERDBEEREN 

CHECKLISTE FÜR KONFORMITÄTSKONTROLLEN  
VERMARKTUNGSNORM FÜR ERDBEEREN – VO (EU) NR. 543/2011 

1)
 

Kontrollierte Betriebsstätte: 

Straße: PLZ, Ort: 

Datum der Kontrolle: Ursprungsland: 

Erdbeeren Sorte (wahlfrei): 

Menge: Kontrollierte Menge: Art der Verpackung: 

Mindesteigenschaften nicht eingehalten 

ganz  % 

gesund   % 

sauber; praktisch frei von sichtbaren Fremdstoffen   % 

von frischem Aussehen, aber nicht gewaschen  % 

praktisch frei von Schädlingen   % 

praktisch frei von Schäden durch Schädlinge   % 

mit Kelch (mit Ausnahme der Walderdbeeren); der Kelch und, falls vorhanden, der 
Stiel frisch und grün   % 

genügend entwickelt und ausreichend reif  % 

Klasse Extra  

sortentypisch glänzendes Aussehen; frei von Erde; sehr leichte oberflächliche Fehler; 
im Packstück besonders gleichmäßig und regelmäßig hinsichtlich Reifegrad, Farbe, 
Größe (außer Walderdbeeren)  

 % 

Klasse I  

ein leichter Formfehler; eine kleine weiße Stelle bis 1/10 der Fruchtoberfläche; leichte 
oberflächliche Druckstellen; praktisch frei von Erde; weniger einheitlich hinsichtlich 
Größe 

 % 

Klasse II  

Formfehler; eine weiße Stelle bis 1/5 der Fruchtoberfläche; leichte trockene Quet-
schungen, die sich nicht weiterentwickeln werden; leichte Spuren von Erde 

 % 

Größensortierung 

nach dem größtem Querdurchmesser  

Mindestgröße (außer Walderdbeeren): 25 mm in Extra, 18 mm in Klassen I und II 

 % 

Gleichmäßigkeit 

Ursprung, Sorte, Qualität 

 % 

Kennzeichnung (nur Pflichtangaben)  

Packer/Absender; Ursprungsland; Klasse  

 % 

1)
 www.ble.de – Kontrolle – Qualitätskontrolle – Vermarktungsnormen 

Ausfüllhinweise: In der Checkliste sind die nicht eingehaltenen Kriterien zu vermerken. 

Informationen zu Toleranzen sowie produktbezogenen Merkmalen sind auf der Rückseite zu finden. 

Ergebnis der Kontrolle: 

 Die kontrollierte Partie ist normgerecht. 

 Die kontrollierte Partie ist nicht normgerecht und darf in diesem Zustand nicht vermarktet werden. 
Verstoß gegen VO (EU) Nr. 543/2011 Anhang I, Teil B, Teil 7 
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ANHANG 3 – JAHRESBERICHT DER KONFORMITÄTSKONTROLLE – ALLGEMEINE KONTROLLDATEN 

Der Dateiname wird wie folgt aufgebaut: 

Dateiname 2-stellige <Bundeslandkennziffer>  

 2-stellige <Jahreszahl> 

 Kennung KonAllg.xls 

Beispiel: 0911-KonAllg.xls = Bundesland 09 (Bayern) für das Jahr 2011-KontrolleAllgemeineDaten.xls 
 

    

Nr Feldname Daten- 

format 
1)

 

Bemerkungen 

1 Landkennziffer 9 Bundeslandschlüssel (01 – 16) 

2 Kontrolljahr 9 Kontrolljahr (JJJJ) 

3 Registriernummer XX DE – Landeskennung 

  99 Bundeslandschlüssel (01 – 16) 

  9 Regierungsbezirk 

  99 Kreis 

  999 Gemeinde 

  X(6) Laufende Nummer 

4 Status 9 0=Neuzugang, 2= Stornierung 

5 Statusdatum 9(8) Datum (TTMMJJJJ) des Neuzugangs, der Stornierung 

6 Name X(30) Name 1  

  X(30) Name 2 

  X(30) Name 3 

  X(30) Vorname  

7 Betriebsstätte X(30) Straße mit Hausnummer 

  9(5) Postleitzahl 

  X(24) Ort 

8 Betriebsart 99 Kennziffer für Betriebsart 

9 Sortiment 99 Kennziffer für Sortiment  

10 Umsatzgruppe 99 Kennziffer für Umsatzeinstufung 

11 Kontrollergebnis 99 variable Risikopunkte: Durchschnitt der Risikopunkte der Kont-

rollbesuche des (jüngsten) Kalenderjahres mit Kontrollen
 

  99 variable Risikopunkte für jüngsten Kontrollbesuch  

  X(8) Datum des jüngsten Kontrollbesuchs (TTMMJJJJ) 

12 Gesamt-Risikopunkte 999 Summe aus statischen und variablen Risikopunkten für Kontrol-

len des letzten Kalenderjahres  

13 Risikogruppe X Risikogruppe A, B oder C  

14 Binnenmarktkontrollen 999 Summe kontrollierte Partien EZ, GH 

15 Einzelhandelskontrollen 999 Summe kontrollierte Partien - Einzelhandel 

16 Ausfuhrkontrollen 999 Summe kontrollierte Partien - Ausfuhr 

17 Kontrollbesuche 999 Summe aller Kontrollbesuche Binnenmarkt, Ausfuhr 

1)
 9 = nummerisch (rechtsbündig mit führenden Nullen); '0' bei fehlenden Angaben 

X = alphanummerisch (linksbündig und mit Leerstellen auffüllen); Leerstellen bei fehlenden Angaben  
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ANHANG 4 – JAHRESBERICHT DER KONFORMITÄTSKONTROLLE - ERZEUGNISBEZOGENE DATEN  

  Daten- 

format 
1)

 

 

Nr Feldname Bemerkungen 

1 Landkennziffer 99 Bundeslandschlüssel (01 – 16) 

2 Kontrolljahr  9999 Kontrolljahr (JJJJ) 

3 Kontrollart X B = Binnenmarkt (Sicht- und Exaktkontrollen) EZ & GH 

E = Einzelhandel 

A = Ausfuhr 

4 Betriebsart 9 Kennziffer 

5 Partien 999 Anzahl kontrollierte Partien 

(Sicht- und Exaktkontrollen) 

6 Erzeugnis X (30) Kontrolliertes Erzeugnis  

7 Ursprungsland XX ISOalpha Code des Ursprungslandes 

8 Bestimmungsland XX ISOalpha Code des Bestimmungslandes 

9 Mangelcode 1 X Haut und Schalenfehler: Mangel ja bzw nein 

10 Mangelcode 2 X Krankheiten und Fäulnis: Mangel ja bzw. nein 

11 Mangelcode 3 X Physiologische Mängel: Mangel ja bzw. nein 

12 Mangelcode 4 X Größensortierung: Mangel ja bzw. nein 

13 Mangelcode 5 X Form: Mangel ja bzw. nein 

14 Mangelcode 6 X Sauberkeit: Mangel ja bzw. nein 

15 Mangelcode 7 X Färbung: Mangel  ja bzw. nein 

16 Mangelcode 8 X Reife und Entwicklung: Mangel  ja bzw. nein 

17 Mangelcode 9 X Aufmachung: Mangel ja bzw. nein 

18 Mangelcode 10 X Kennzeichnung: Mangel ja bzw. nein 

19 Mangelcode 1051 X falsche Ursprungsangabe: Mangel ja bzw. nein 
1) 

9 = nummerisch (rechtsbündig mit führenden Nullen); '0' bei fehlenden Angaben 

X = alphanummerisch (linksbündig und mit Leerstellen auffüllen); Leerstellen bei fehlenden Angaben  

Hinweis: 1 Datenzeile entspricht der Durchführung einer Kontrollart und fasst jeweils die Partien zusammen, die 

einheitlich sind in Bezug auf Erzeugnis, Ursprungsland und festgestellte Mängel und – im Falle einer Ausfuhr - Be-

stimmungsland. 

 

Der Dateiname wird wie folgt aufgebaut: 

Dateiname 2-stellige <Bundeslandkennziffer> 

 2-stellige <Jahreszahl> 

 Kennung KonErzeug.xls 

Beispiel: 0911-KonErzeug.xls = Bundesland 09 (Bayern) für das Jahr 2011-KontrolleErzeugnis.xls 
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ANHANG 5 – JAHRESBERICHT DER KONTROLLEN IM EINZELHANDEL  

Jahresbericht der Konformitätskontrollen bei Obst und Gemüse gemäß Art. 18 Abs. 4 der VO (EU) Nr. 543/2011 

Berichtendes Land   AA     

Handelsstufe    LEH     

Berichtsjahr 01.01.-31.12. bbbb     

Anzahl Kontrolleure   cccc     

Anzahl der registrierten 
Betriebsstätten 

dddd 
    

Summe Kontrollbesuche  eeee         

     davon festgestellte Mängel 

 Erzeugnis  
Partien 
kontrolliert 

Partien nicht 
normgerecht 

Mindesteigenschaften Kennzeichnung sonstige Mängel 

Äpfel           

Birnen           

Erdbeeren            

Gemüsepaprika           

Kiwis           

Salate (kopfbildende)           

Mandarinen/Clementinen           

Orangen           

Pfirsiche/Nektarinen           

Tafeltrauben           

Tomaten           

Zitronen           

Allg. Vermarktungsnorm           

davon (freiwillige Angabe)           

Ananas           

Aprikosen           

Artischocken            

Auberginen           

Avocados           

Blumenkohl           

Bohnen           

Chicorée           

Erbsen            

Grapefruits           

Gurken           

Karotten/Möhren           

Kirschen           

Knoblauch           

Kopfkohl           

Kulturchampignons           

Mangos           

Melonen           

Pflaumen           

Porree/Lauch           

Rosenkohl           

Spargel           

Spinat           

Stangensellerie           

Wassermelonen           

Zucchini           

Zwiebeln           

Haselnüsse in der Schale           

Mandeln in der Schale           

Walnüsse in der Schale           
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ANHANG 6: LISTE DER MANGEL-CODES 

 Haut- bzw. Schalenfehler und Schäden 

101 Hautfehler / Schalenfehler / Reibestellen 

102 Druckstelle / Quetschung 

103 Beschädigung / nicht ganz 

104 Frostschaden 

105 Mangel gestrichen 

106 vernarbte Risse 

107 Schäden durch Schädlinge 

108 Berostung 

109 gebrochen / Bruchstellen 

110 Schalenbräune 

111 teilweise abgeschält 

112 Geisterflecken 

113 Kälteschaden 

114 Rostflecken (Spargel, Rhabarber) 

115 Risse in der Schale/Haut 

116 rissige Berostung 

117 Flecken 

118 dunkle Flecken 

119 freiliegendes Fruchtfleisch 

120 Rauschaligkeit 

121 ungenügender Duftfilm 

122 fehlende / beschädigte Stiele / Kelche 

123 Hagelschaden 

124 gewaschen (Erdbeeren) 

125 Schäden durch unsachgemäßes Waschen 

126 Sonnenbrand 

127 Mangel gestrichen 

128 Schorf 

129 fehlende Außenhäute 

130 fremder Geruch / fremder Geschmack 

131 Mangel gestrichen 

132 Mangel gestrichen 

133 nicht zum Verzehr geeignet 

134 allgemeines Aussehen beeinträchtigt 

135 Rötungsstellen / Brandstellen 

136 Blattflecken 

137 vernarbte oberflächliche Veränderungen der Schale 

138 anomale äußere Feuchtigkeit 

139 Mangel gestrichen 

140 Schäden durch Schälen (Schalenobst) 

141 Schäden durch Schädlinge, die das Fruchtfleisch beeinträchtigen 
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Forts. Haut- bzw. Schalenfehler und Schäden 

142 Saftaustritt 

143 Mangel gestrichen 

144 nicht den Mindesteigenschaften entsprechend, aber zum Verzehr geeignet 

145 sonstige Haut- bzw. Schalenfehler und Schäden 

146 leichte Schäden durch Schädlinge (z. B. Zwiebeln, Lauch) 

147 leichte durch Krankheiten hervorgerufene Fehler, sofern diese nicht fortschreitend sind und 

das Fleisch nicht beeinträchtigen (Zucchini) 

148 leichte, sich weiter entwickelnde Schalenfehler, sofern sie das Fruchtfleisch nicht beeinträch-

tigen (Zitrusfrüchte) 

149 sich weiter entwickelnde Schalenfehler, sofern sie das Fruchtfleisch nicht beeinträchtigen 

(Zitrusfrüchte) 

150 Schale und Kutikula beschädigt (Eier) 

 

 Krankheiten und Fäulnis 

201 Krankheitsbefall 

202 Fäulnis 

203 Virusbefall 

204 Schädlingsbefall 

205 nicht gesund 

206 sichtbarer Schimmel (Schalenobst, getr. Weintrauben) 

207 lebende Insekten oder Milben (getr. Weintrauben) 

 

 Physiologische Mängel 

301 innerer Abbau 

302 nicht frisch 

303 Alterung 

304 Loslösung der Schale bei Orangen 

305 innere Verbräunung / Fleischbräune 

306 eingeschrumpft 

307 nicht fest 

308 ungenügender Saftgehalt 

309 sekundärer Wurzelaustrieb 

310 Mangel gestrichen 

311 sonstige physiologische Mängel 

312 hohl 

313 weiche, welke Früchte (Zitrusfrüchte) 

314 wattig / pelzig 

315 flaumig (Blumenkohl) 

316 glasig 

317 gespaltene Steine / gebrochene Steine (Steinobst) 

318 Stippigkeit 

319 Grünkragen / Gelbrücken 

320 holzig 
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Forts. Physiologische Mängel 

321 Beeren nicht fest am Stiel 

322 Gummifluss 

323 Blütenendfäule (Tomaten, Gemüsepaprika) 

324 Mangel gestrichen 

325 Lentizellenfäule 

326 Kavernenbildung 

327 bitterer Geschmack 

328 Fädigkeit (z. B. Bohnen, Zuckererbsen) 

329 Grießigkeit (Birnen) 

330 offene Stielgrube (z. B. Äpfel, Aprikosen, Pfirsiche, Nektarinen) 

331 runzelige Schale (Zitrusfrüchte) 

332 geplatzt (z. B. Kirschen, Kopfkohl, Kohlrabi) 

333 gespalten (z. B. Möhren, Spargel) 

334 nicht zart (Bohnen) 

335 Blattauswuchs (Blumenkohl) 

336 kelchlos (Erdbeeren) 

337 nicht frischer, vertrockneter Stiel (Erdbeeren) 

338 nicht ausreichend/ genügend fest  

339 Mangel gestrichen 

340 nicht zum Verzehr geeignet (z. B. Granulation bei Zitrusfrüchten) 

341 nicht ausreichend trocken 

342 beginnende innere Austrocknung (Zitrusfrüchte) 

343 weiche, gelierende Früchte (z. B. Pflaumen, Aprikosen) 

344 leer (Schalenobst) 

345 geschrumpfte Kerne (Schalenobst) 

346 ölige Kerne (Schalenobst) 

347 ranzige Kerne (Schalenobst) 

348 Anforderungen für frische Walnüsse nicht eingehalten 

349 Beeren mit Kernen (getr. Weintrauben, bei kernlosen Sorten) 

350 sichtbare Zuckerkristalle (getr. Weintrauben) 

351 Wasserstiele (Champignons) 

352 Verbräunung im Stiel (Champignons) 

353 Schuppenbildung (Champignons) 

354 Blätter nicht frisch, gesund, zart 

355 Innenblätter mit Nekrosen (Chinakohl) 

356 Grüne Färbung (Fenchel, Chicorée) 

357 Schwarzen Flecken oder Spuren, die bis unter die Haut reichen (Mangos) 

358 Mangel gestrichen 

360 Luftkammer > 4 mm (Eier, Klasse Extra) 

361 Luftkammer > 6 mm (Eier) 

362 Dotter beim Durchleuchten scharf umrissen (Eier) 
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Forts. Physiologische Mängel 

363 Dotter beim Drehen des Eis von zentraler Lage abweichend (Eier) 

364 Eiklar nicht durchsichtig und nicht von gallertartiger Konsistenz (Eier) 

365 Keim sichtbar entwickelt (Eier) 

 

 Größensortierung 

401 zulässige(s) Mindestgröße /-gewicht /-länge unterschritten 

402 zulässige(s) Höchstgröße /-gewicht /-länge überschritten 

403 angegebene(s) Mindestgröße /-gewicht /-länge unterschritten 

404 angegebene(s) Höchstgröße /-gewicht /-länge überschritten 

405 unzulässige Größensortierung / Bandbreite 

420 Gewichtsklasse nicht eingehalten (Eier) 

 

 Form 

501 Formfehler 

502 zu starke Krümmung 

503 lichte Anordnung der Beeren 

504 Doppel- und Mehrfachfrüchte (Kiwi) 

505 Verhältnis größter/kleinster Querdurchmesser nicht eingehalten (Kiwis) 

506 anomale Form (Eier) 

 

 Sauberkeit 

601 Rückstände von Schädlingen (z. B. Rußtau) 

602 verschmutzt durch Fremdstoffe 

603 anhaftende Erde / Beetmaterial 

604 Schädlingsbefall (z. B. Blattläuse) 

605 Mangel gestrichen 

606 Mangel gestrichen 

607 nicht sauber 

608 anhaftende grüne Außenschale (Schalenobst) 

609 mineralische Verunreinigungen (Schalenobst), (getr. Weintrauben) 

610 pflanzliche Fremdstoffe (getr. Weintrauben) 

611 Schale und Kutikula mit Auflagerungen (Eier) 

612 Dotter mit Ein- und/oder Auflagerungen (Eier) 

613 gewaschen (Eier) 

 

 Färbung 

701 nicht einheitlich 

702 nicht sortentypisch 

703 Farbfehler 

704 ungenügend gebleicht (Staudensellerie) 

705 Farbgruppe / Farbklassifizierung nicht eingehalten 
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Forts. Färbung 

706 Flecken auf der Schalenoberfläche (Schalenobst) 

707 Färbung für gekennzeichnete Klasse nicht genügend (Rhabarber, Lauch, Grünspargel) 

708 starke Farbfehler 

 

 Reife und Entwicklung 

801 aufgeblüht / Blütenknospen nicht geschlossen 

802 Blütenschaft (Lauch, Chicorée) 

803 Samenbildung (Gurken, Prinzessbohnen, Erbsen) 

804 unreif 

805 überreif 

806 unterentwickelt 

807 zu weit entwickelt 

808 fehlende Kopfbildung (Salat) 

809 Mangel gestrichen 

810 kein geschlossener Kopf (Spargel) 

811 locker stehende Blume (Blumenkohl, Brokkoli) 

812 geschossen 

813 Verholzung des Blütenbodens (Artischocken) 

814 Keimung / Austrieb 

815 Entwicklungsfehler für die gekennzeichnete Klasse nicht zulässig 

816 weicher Blütentrieb / Ansätze des Blütenstandes 

817 weiße Stellen (Erdbeeren) 

818 Mangel gestrichen 

819 Mangel gestrichen 

820 Körnung des Kopfes nicht entsprechend der Klasse (Brokkoli) 

821 Mangel gestrichen 

822 Mindest-Brixwert nicht eingehalten 

823 Mindest-Trockensubstanzgehalt nicht eingehalten 

824 Augen nicht vollständig gefüllt (Ananas) 

850 mangelhafte Kopfbildung 

 

 Aufmachung 

901 allgemeines Aussehen beeinträchtigt 

902 vorhandener Stiel (nur Kiwi) 

903 fehlerhaft geputzt, unsauberer Basisschnitt 

904 fehlende Gleichmäßigkeit  

905 mangelhafte Aufmachung 

906 ungeeignete Verpackungsmaterialien 

907 anomale äußere Feuchtigkeit 

908 Wurzelreste 

909 unzulässige Mischung von Sorten / Arten / Entwicklungsstadien 
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Forts. Aufmachung 

910 Mangel gestrichen 

911 unzulässige Verpackung 

912 Stängel-/Stiellänge überschritten  

913 Feuchtigkeitsgehalt nicht eingehalten (Schalenobst, getr. Weintrauben)) 

914 Feuchtigkeitsgehalt (max.) überschritten (getr. Weintrauben, Hopfen) 

915 Mangel gestrichen 

916 nicht frei von Stielresten (getr. Weintrauben) 

917 anhaftende Beerenstiele (capstems), (getr. Weintrauben) 

918 Zapfenstiele > 2,5 cm (Hopfen) 

919 Teile von Stängelblättern, Stängeln, Blatt- oder Zapfenstielen (Hopfen) 

920 Hopfenabfälle 

921 Hopfen mit Samen bei „Hopfen ohne Samen“ 

922 Mangel gestrichen 

923 Putzstellen über das zulässige Maß hinausgehend 

924 Blätter eingekürzt, Bedingungen nicht eingehalten (Chinakohl, Rhabarber) 

925 Krone nicht den Anforderungen der Klasse entsprechend (Ananas) 

950 Spiegelung 

 

 Kennzeichnung 

1001 vollständig ohne Kennzeichnung 

1002 Partie z. T. gekennzeichnet 

1003 fehlende Warenart 

1004 fehlende Klassenangabe 

1005 fehlende Angabe von Größe / Gewicht / Anzahl 

1006 fehlende Angabe des Ursprungs 

1007 fehlende/unvollständige Angabe des Packers 

1008 Etikett nicht sauber / nicht sichtbar 

1009 unleserliche Kennzeichnung 

1010 falsche Angabe von Größe / Gewicht / Anzahl 

1011 fehlende Angabe der Sorte / des Handelstyps 

1012 irreführende Kennzeichnung 

1013 fehlendes Erntejahr (Schalenobst) 

1014 fehlendes Verpackungsdatum (Schalenobst) 

1015 falsche Angabe der Handelsbezeichnung (Fisch) 

1016 falsche Angabe der wissenschaftlichen Bezeichnung (Fisch) 

1017 falsche Angabe der Produktionsmethode (Fisch) 

1018 falsche Angabe des Fanggebiets (Fisch) 

1019 fehlende Angabe der Handelsbezeichnung (Fisch) 

1020 fehlende Angabe der wissenschaftlichen Bezeichnung (Fisch) 

1021 fehlende Angabe der Produktionsmethode (Fisch) 

1022 fehlende Angabe des Fanggebiets (Fisch) 

1023 keine Kennzeichnung gemäß VO-Etikettierung (Fisch) 
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Forts. Kennzeichnung 

1024 falsche Klassenangabe 

1025 falsche Angabe des Packers 

1050 falsche Warenart 

1051 falsche Ursprungsangabe 

1052 falsche Angabe der Sorte / des Handelstyps 

1053 falsches Erntejahr 

1054 fehlende Angabe der Fleischfarbe 

1055 falsche Angabe der Fleischfarbe 

1056 Begleitpapier fehlt 

1057 Begleitpapier, Ursprung fehlt 

1058 Begleitpapier, Ursprung falsch 

1059 Begleitpapier, Klasse fehlt 

1060 Begleitpapier, Klasse falsch 

1061 Begleitpapier, Sorte fehlt 

1062 Begleitpapier, Sorte falsch 

1111 Kontrolle aus technischen Gründen nicht möglich 

1112 Export-Kontrollbescheinigung nicht im Original vorgelegt 

1113 Export-Kontrollbescheinigung/Äquivalenzbescheinigung nicht in einer EU-Amtssprache 

1114 Export-Kontrollbescheinigung geändert ohne amtlichen Vermerk 

1115 Export-Kontrollbescheinigung/Äquivalenzbescheinigung nicht korrekt ausgefüllt 

1116 Export-Kontrollbescheinigung mit überschrittener Gültigkeitsdauer 

1117 Nämlichkeit nicht zweifelsfrei nachweisbar 

1120 Kennzeichnung fehlt auf dem Ei (Eier, Bruteier) 

1121 falsche Kennzeichnung auf dem Ei (Eier, Bruteier) 

1122 unvollständige Kennzeichnung des Packstücks (Eier, Bruteier, Küken)  

1123 falsche Kennzeichnung des Packstücks (Eier, Bruteier, Küken) 

1124 Begleitpapier nicht vorgelegt (Bruteier, Küken) 

1125 Begleitpapier unvollständig (Bruteier, Küken) 

 


